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Nationalpark-Verordnung

Verordnung über die Festsetzung des Nationalparks

„Müritz-Nationalpark“

vom 12. September 1990 (Gbl. DDR, Sonderdruck Nr.
1468), geändert durch die Verordnung vom 20. November
1992 (GVOBl. M-V Nr. 1 S. 9)
(Auszug; weggelassen sind die Grenzbeschreibungen in 
§ 2(2))

Auf Grund des Art. 6 § 6 Nr. 1 des Umweltrahmengesetzes
vom 28. Juni 1990 (GBI.I Nr. 42 S. 649) in Verbindung
mit §§ 12 und 14 des Bundesnaturschutzgesetzes wird ver-
ordnet:

§ 1
Festsetzung

(1) Die in § 2 näher bezeichnete Seenlandschaft östlich
der Müritz wird als Nationalpark festgesetzt.

(2) Der Nationalpark erhält die Bezeichnung „Müritz-
Nationalpark“.

§ 2
Flächenbeschreibung und Abgrenzung

(1) Der Müritz-Nationalpark repräsentiert einen wesent-
lichen Ausschnitt der Mecklenburgischen Seenplatte im
Bereich der Städte Neustrelitz und Waren. Er umfasst
großflächig waldbestandene Endmoränen-, Sander- und
Niederungslandschaften, in denen eine mannigfaltige und
häufig noch ursprüngliche Naturausstattung erhalten ist.
Lebensgrundlage für die vielen hier noch vorkommenden
gefährdeten Pflanzen- und Tierarten und gleichzeitig einen
besonderen landschaftlichen Reichtum stellen die vielen
Seen und Moore dar. Hohe Bedeutung hat das Gebiet für
die Erhaltung einer Reihe in Mitteleuropa überaus
gefährdeter Großvogelarten (wie Seeadler, Fischadler,
Kranich, Schwarzstorch). Das Territorium ist dünn
besiedelt und wird auf Grund geringer Eignung nur in
einigen Randgebieten landwirtschaftlich genutzt.

(2) Der Müritz-Nationalpark besteht aus den zwei
Teilflächen Müritz und Serrahn.
1. Die Grenze des Teils Müritz verläuft wie folgt:(...)
2. Die Grenze des Teils Serrahn verläuft entlang der
äußeren Grenze der Fläche, die folgende Abteilungen der
Forstreviere einschließt:(...)
(3) Folgende Flächen, die innerhalb der in § 2 Abs. 2
beschriebenen Grenzen liegen, gehören nicht zum
Nationalpark:

1. Raum Kratzeburg - Dalmsdorf mit folgender
Umgrenzung: (...)
2. Ganzjährig bewohnte Ortslagen und Gebäude
einschließlich des umfriedeten unmittelbaren Umlandes.

(4) Die Grenzen des Nationalparks sind in einer Karte M
1:50 000, die als Anlage Bestandteil dieser Verordnung ist,
dargestellt. Darüber hinaus sind die Grenzen des
Nationalparks in folgenden Karten rot eingetragen:

Forstgrundkarten
- des StFB Waren Waldzustand vom 01. Januar 1987
- des StFB Neustrelitz Waldzustand vom 01. Januar 1977

Grundlagenkarten Landwirtschaft
- der LPG (P) Ankershagen (1986) 1:25 000
- der LPG (P) Hohenzieritz (1986) 1:25 000
- der LPG (P) Roggentin (1987) 1:25 000
- der LPG (P) Stendlitz (1987) 1:10 000
- der LPG (P) Waren (1986) 1:25 000
- des VEG Saatzucht Bornhof (1987) 1:10 000.

Diese sind bei der Obersten Naturschutzbehörde
archivmäßig verwahrt und es wird auf sie Bezug
genommen.
Weitere Ausfertigungen befinden sich bei den Kreisver-
waltungen Neustrelitz und Waren sowie bei der Natio-
nalparkverwaltung. Bei den genannten Behörden sind die
Karten während der Sprechzeiten allgemein zugänglich.

§ 3
Schutzzweck

(1) Der Nationalpark dient dem Schutz der großflächigen,
typisch mecklenburgischen Wald- und Seenlandschaft im
norddeutschen Tiefland östlich der Müritz. Allgemeiner
Schutzzweck ist eine freie, vom Menschen unbeeinflusste
Naturentwicklung. Spezielle Schutzzwecke sind:
- die ungestörte Waldentwicklung im größten Teil des

Gebietes,
- der Erhalt von Feuchtbiotopen,
- die Wiederherstellung eines natürlichen Wasserhaushaltes

zur Regenerierung der zahlreichen Moore,
- der Erhalt der Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren,
- der Erhalt von Großvogelpopulationen und von Pflanzen-

arten extensiv bewirtschafteter Weiden,
- die Ermöglichung großflächiger, ungestörter

Sukzessionen auf den derzeitigen Truppenübungsplätzen.

(2) In dem Nationalpark wird keine wirtschaftsbestimmte
Nutzung bezweckt; er soll aber zur Strukturverbesserung
der Region beitragen.

Anlage 1

Quelle: Nationalparkplan, Band 1 "Leitbild und Ziele"
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§ 4
Schutzzonen

(1) Das Gebiet des Nationalparks wird in die Schutzzonen
I, II und III gegliedert.

(2) Die Schutzzone I (Kernzone) gliedert sich in die Teile
Ia und Ib. Als Schutzzone Ib sind die Flächen der
Schutzzone I bezeichnet, die derzeitig noch von der
Sowjetischen Armee als Truppenübungsplätze genutzt
werden. Die Flächen der Schutzzone I werden wie
folgt beschrieben:(...)

(3) Als Schutzzone II (Pflegezone) werden folgende
Flächen ausgewiesen:(...)

(4) Die Schutzzone III (Entwicklungszone) umfasst alle
übrigen Flächen. Teile von ihnen werden nach Maßga-
be des gemäß § 5 Abs. 2 zu erstellenden Pflege- und
Entwicklungsplanes mittel- bis langfristig zu Schutz-
zone I oder Schutzzone II entwickelt.

(5) Die Grenzen der Schutzzonen sind in den in § 2 Abs. 4
angeführten Karten eingetragen.

§ 5
Gebote

(1) Im Nationalpark ist es geboten,
1. in der Schutzzone I vorrangig durch geeignete Schutz-

maßnahmen die ungestörte Entwicklung natürlicher
und naturnaher Lebensgemeinschaften zu sichern
sowie gestörte Lebensgemeinschaften in natürliche
oder naturnahe Zustände zu überführen,

2. in den Schutzzonen II und III vorrangig durch gezielte
Pflege- und Renaturierungsmaßnahmen die standortty-
pische Mannigfaltigkeit der heimischen Tier- und
Pflanzenwelt zu erhalten und zu fördern,

3. durch geeignete Maßnahmen der Verkehrs- und
Besucherlenkung den Ruhecharakter des Gebietes ins-
gesamt stärker auszuprägen,

4. der Öffentlichkeit den Nationalpark für Bildung und
Erholung durch geeignete Einrichtungen und Formen
der Öffentlichkeitsarbeit sowie Besucherlenkung zu
erschließen, soweit es der Schutzzweck erlaubt,

5. den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn vorrangig
zu Fragestellungen der Nationalparkentwicklung zu
ermöglichen und zu fördern,

6. die Bestandsregulierungen von wildlebenden Tierarten
entsprechend den Zielsetzungen für den Nationalpark
in den Schutzzonen I und II nach Maßgabe und in der
Schutzzone III im Einvernehmen mit der National-
parkverwaltung vorzunehmen.

(2) Zur Umsetzung der in Absatz 1 genannten Gebote
sowie zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung des
Nationalparks soll in angemessener Frist ein Pflege- und
Entwicklungsplan erstellt werden.

§ 6
Verbote

(1) Im Nationalpark sind alle Handlungen verboten, die zu
einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des
Schutzgebietes und seiner Bestandteile oder zu einer nach-
haltigen Beeinträchtigung oder Störung führen können.
Insbesondere ist es verboten,

1. Bodenbestandteile abzubauen, Grabungen oder Spren-
gungen vorzunehmen, die Bodengestalt in sonstiger
Weise zu verändern oder Mineralien und sonstige
Bodenschätze zu suchen, zu gewinnen oder sich
anzueignen,

2. die Seeufer, die natürlichen Wasserläufe und Wasser-
flächen sowie deren Ufer, den Grundwasserstand
sowie den Wasserzulauf und den Wasserablauf zu
verändern oder über den örtlichen Trinkwasser- und
Gemeingebrauch hinaus Wasser zu entnehmen,

3. die Lebensstätten der Pflanzen und Tiere zu stören
oder zu verändern, 

4. Hunde frei laufen zu lassen,

5. Düngemittel, Pflanzenschutzmittel oder sonstige
Chemikalien sowie Gülle, Klärschlamm oder
Abwasser auszubringen,

6. Pflanzen jeglicher Art oder ihre Bestandteile zu
entnehmen oder zu beschädigen,

7. freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu
beunruhigen, sie zu füttern, zum Fangen der Tiere
geeignete Vorrichtungen anzubringen, diese Tiere zu
fangen oder zu töten, ihre Brut- und Wohnstätten oder
Gelege aufzusuchen, fortzunehmen oder zu
beschädigen,

8. Pflanzen einzubringen und Tiere auszusetzen,

9. Kahlschläge anzulegen und natürlich anfallende
Tothölzer zu entnehmen,

10. vom 01. Februar bis 31. Juli eines jeden Jahres im
Umkreis von 300 m der Brutplätze von Adlern,
Kranichen, Schwarzstörchen, Großfalken und Uhus
sowie im Umkreis von 150 m um die Fortpflanzungs-
und Vermehrungsstätten anderer vom Aussterben
bedrohter Tierarten ohne Genehmigung der National-
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parkverwaltung Wirtschafts- und Pflegemaßnahmen
durchzuführen,

11. Strauchschicht, verbleibenden Baumbestand, Boden-
vegetation sowie Kleinstrukturen (wie Moore, Sölle,
Weiher) durch Maßnahmen der Waldpflege in
Mitleidenschaft zu ziehen,

12. bauliche Anlagen, Einfriedungen, Werbeträger, Bild-
und Schrifttafeln sowie Wegemarkierungen zu
errichten und zu ändern, auch wenn hierfür keine Bau-
genehmigung erforderlich ist,

13. außerhalb der Fahrbahnen der dem öffentlichen
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege und
beschilderten Park- und Rastplätze mit
Kraftfahrzeugen aller Art oder mit Wohnwagen zu 
fahren oder diese dort abzustellen, außerhalb der
ausdrücklich hierfür zugelassenen Wege zu reiten 
oder mit gespannten Fahrzeugen zu fahren sowie 
auf markierten Wanderwegen und außerhalb der 
dafür ausgewiesenen Wege und Straßen Fahrrad zu
fahren,

14. sonstige durch Maschinenkraft betriebene Fahrzeuge
zu benutzen,

15. außerhalb der dafür ausgewiesenen Stellen zu
biwakieren, zu zelten, Wohnwagen und Wohnmobile
aufzustellen und Feuer zu machen,

16. Flächen des Nationalparks außerhalb der Straßen,
Wege und gekennzeichneten Wanderwege zu betreten,

17. zu lärmen sowie außerhalb von Gebäuden oder Fahr-
zeugen Ton- und Bildübertragungsgeräte, Ton- und
Bildwiedergabegeräte oder Funkgeräte zu benutzen,

18. das Gelände einschließlich der Gewässer zu
verunreinigen,

19. organisierte Veranstaltungen aller Art - ausgenommen
Veranstaltungen wie Führungen, Wanderungen, unter
der Leitung oder mit Genehmigung der Nationalpark-
verwaltung - durchzuführen,

20. außerhalb der dafür ausgewiesenen Seen und Stellen
zu angeln oder zu baden,

21. motorgetriebene Wasserfahrzeuge, einschließlich
Modelle, zu benutzen sowie außerhalb der dafür
ausgewiesenen Seen und Wasserwanderstrecken Boot
zu fahren,

22. mit Luftfahrzeugen aller Art zu starten oder zu landen
oder Modellfluggeräte zu betreiben,

(2) Weiter ist es verboten, Geräte mitzuführen, die aus-
schließlich oder überwiegend für Handlungen benutzt 
werden können, die gemäß Absatz 1 verboten sind.

§ 7
Ausnahmen

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 6 sind:
1. unaufschiebbare Maßnahmen zum Schutz der 

Bevölkerung und zur Abwehr von Gefahren für Leib 
und Leben von Menschen sowie für erhebliche 
Sachwerte,

2. Maßnahmen der Nationalparkverwaltung, die
ausschließlich dem Zweck des § 3 dienen,

3. das Befahren der gesperrten Straßen und Wege mit
Kraftfahrzeugen durch Angehörige von staatlichen
Verwaltungen oder deren Beauftragte bei zwingend
notwendigen Dienstfahrten sowie durch Sonstige mit
Genehmigung der Nationalparkverwaltung,

4. außerhalb der Schutzzone I die im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes (§ 8 Abs. 7)
ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung
der bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen,
ausgenommen die mineralische Düngung in Schutzzo-
ne II; in dem gemäß § 5 Abs. 2 zu erstellenden Pflege-
und Entwicklungsplan kann etwas anderes vorgesehen
werden,

5. die bisherige bestimmungsgemäße Nutzung von bau-
lichen Anlagen einschließlich der dazugehörigen
Flächen,

6. das Sammeln wildwachsender Waldfrüchte wie Pilze
und Beeren in der Schutzzone III in vegetations- und
bodenschonender Weise zum persönlichen Bedarf
durch die ortsansässige Bevölkerung,

7. In der Schutzzone III die Anlage von Kahlschlägen bis
zu drei Hektar Fläche, soweit sie dem Schutzzweck 
(§ 3) dienen,

(2) Weiter bleiben die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
der Verordnung auf Grund besonderer Genehmigungen
und Rechte zulässigen Maßnahmen unberührt. Soweit
diese Maßnahmen mit dem Schutzzweck des
Nationalparks (§ 3) nicht vereinbar sind, sollen sie im
Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten so schnell wie
möglich abgebaut werden.
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§ 8
Befreiungen

(1) Von den Verboten des § 6 kann auf Antrag im
Einzelfall Befreiung gewährt werden, wenn
1. die Durchführung der Vorschrift

a) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde
und die Abweichung mit dem Schutzzweck des
Nationalparks (§ 3) zu vereinbaren ist oder

b) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur
und Landschaft führen würde oder 

2. überwiegende Gründe des Gemeinwohls die Befreiung
erfordern.

(2) Zuständig für die Erteilung der Befreiung ist die Auf-
sichtsbehörde der Nationalparkverwaltung; die Aufsichts-
behörde kann diese Aufgabe ganz oder teilweise
delegieren.

§ 9
Einvernehmen

Das Einvernehmen mit der Nationalparkverwaltung ist
herzustellen bei:
1. Maßnahmen zur Erhaltung der Straßen, Wege sowie

der Gewässer,
2. der Aufstellung von Bauleitplänen.

§ 10
Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen

Werden Eigentümern oder anderen Nutzungsberechtigten
durch diese Verordnung oder durch Maßnahmen auf Grund
dieser Verordnung Beschränkungen ihrer Nutzungsrechte
oder Pflichten in einem Ausmaß auferlegt, das über die
Sozialbindung des Eigentums hinausgeht, so haben sie
Anspruch auf Entschädigung. Diese muss die Vermögens-
nachteile, die durch die Maßnahmen verursacht wurden,
angemessen ausgleichen.

§ 11
Vorrang dieser Verordnung

Die Bestimmungen dieser Verordnung gehen den Bestim-
mungen der bestehenden naturschutzrechtlichen Beschlüsse,
Verordnungen oder Anordnungen für dieses Gebiet vor.

§ 12
Schlussbestimmung

Die Verordnung tritt mit Wirkung vom 01. Oktober 1990
in Kraft.




